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Staatliches Gymnasium  

„J. H. Pestalozzi“ Stadtroda 

___________________________________________________________ 

Stadtroda, 01.05.2022  

9. Elternbrief: Regelungen im Schulbereich ab dem 02.05.2022 

 

Liebe Eltern/ Sorgeberechtigte und liebe Schülerinnen und Schüler (SuS), 

ab 02.05.2022 gelten folgende Regelungen in der Schule: 

 Es gilt bis zum 27. Mai 2022 die neue ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO. 

 Schulen können darüber hinaus schulorganisatorische Maßnahmen in bestimm-

tem, vom neuen Bundesinfektionsschutzgesetz vorgegebenen Rahmen eigen-

ständig umsetzen. Dazu hat das TMBJS eine entsprechende zusätzliche Dienst-

anweisung erarbeitet und übermittelt. 

 Etwas anderes gilt, wenn das zuständige Gesundheitsamt für eine gesamte 

Klasse oder Jahrgangsstufe Quarantäne anordnet. Anordnungen der Gesund-

heitsbehörden sind vorrangig. 

 Es besteht Testpflicht zweimal pro Woche bis zum 6. Mai 2022. Für Schülerinnen 

und Schüler ohne 3G-Nachweis erfolgt nach Möglichkeit eine Trennung von der 

Lerngruppe. Ab dem 7. Mai 2022 bieten die Schulen den Schülerinnen und 

Schülern bis zum 27. Mai 2022 einen Test pro Woche an. Die Inanspruchnahme 

des Tests ist freiwillig. 

 Die Maskenpflicht besteht in der Schülerbeförderung. In der Schule besteht keine 

Maskenpflicht. Bildungsminister Helmut Holter appelliert jedoch, freiwillig eine 

Maske zu tragen, solange das hohe Infektionsgeschehen in Thüringen anhält. 

Ein rechtliches Gebot oder eine Vorschrift kann aber nicht erfolgen. 

 Der Schutz von vulnerablen Schülerinnen und Schülern hat weiter hohe Priorität. 

Eltern können auf Antrag und mit medizinischem Attest ihre Kinder vom Schul-

besuch in Präsenz freistellen lassen. In Verantwortung der Schule werden dann 

geeignete Einzelfalllösungen gefunden bzw. bereits bestehende Lösungen wei-

tergeführt. Ein entsprechender Erlass tritt ab 1. Mai 2022 in Kraft und stellt eine 

Verlängerung der aktuell geltenden Regelungen dar. 

 FAQ - Antworten auf häufig gestellte Fragen  Link: 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule#faq 

 Quelle: https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen/euch gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 
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